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Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen undkostet ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr.
Inserate werden mit 5 kr. für denRaum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate müssen bis späte¬stens Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden.

Nr. 34.
Sonntag, 23. August 1874.

Rundmachungen.
Die Urliste der nach dem Gesetze vom 23. Mai 1873 zum

Geschwornenamte Berufenen liegt nach Vorschrift des § 6 des ge¬
nannten Gesetzes von morgen an durch 8 Tage lang im Gemeinde¬amte zu Jedermanns Einsicht auf.

Jedem Betheiligten steht es frei, während dieser Frist wegen
Uebergehung gesetzlich zulässiger oder wegen Eintragung ge¬.
etzlich unfähiger und unzulässiger Personen in die Liste schriftlich oder
zu Protokoll Einspruch beim Bürgermeister zu erheben oder in gleicherWeise seine Befreiungsgründe geltend zu machen.

Dornbirn, am 23. August 1874.

Die Gemeindevorstehung.NB. Wer über 30 Jahre alt und österreichischer Staatsbürger ist, ohneZuschlag fl. 10. — landesfürstliche Steuer zahlt, und wenigstens ein Jahr in
der Gemeinde den Wohnsitz hat, kann annehmen, daß er in der Liste aufge¬
führt erscheine. Nach § 4 Abs. 1 des obigen Gesetzes sind diejenigen, welche
das 60. Lebensjahr bereits überschritten haben, für immer befreit; sie haben
aber um diese Befreiung im Gemeindeamte anzusuchen. Jene, welche aus
Altersrücksichten bereits schon früher befreit wurden, sind in der Liste gar nicht
mehr aufgeführt.


